
LIMES Schlosskliniken AG 
Köln 

 
Wertpapier-Kenn-Nummer A0J DBC 

ISIN DE000A0JDBC7 
 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 
Wir laden unsere Aktionäre zu der am 
 
 

Freitag, dem 06. Juni 2025, 14:00 Uhr, 
 

im JW MARRIOTT HOTEL FRANKFURT  
Thurn-und-Taxis-Platz 2  
60313 Frankfurt am Main 

 
 

stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 

ein. 

 
 
I. TAGESORDNUNG 

 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der LIMES Schlosskliniken AG zum 
31. Dezember 2024 und des Lageberichts über Geschäftsjahr 2024 sowie des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 und Konzernlageberichts für das 
Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats. 
 
Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Ring 26 in 
50672 Köln eingesehen werden. Auf Anfrage werden diese Unterlagen, die im Übrigen auch 
während der Hauptversammlung ausliegen werden, jedem Aktionär kostenlos übersandt. 
 
Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den 
vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 am 29.04.2025 gemäß 
§§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Die 
Voraussetzungen, unter denen gemäß § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. 
 
 
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 tätigen Mitgliedern des 
Vorstands Entlastung zu erteilen. 
 
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2024 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im 
Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. 
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4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die B-S-H Collegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Limburger Str. 1, 50672 Köln, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 
zu wählen. 
 
 
II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts  
 
Teilnahmeberechtigung 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von 
Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes 
vor der Hauptversammlung bei der nachstehend bezeichneten Stelle in Textform in deutscher 
oder englischer Sprache bis spätestens zum Ablauf des 30. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), 
anmelden. 
 
Der Aktienbesitz wird nachgewiesen durch einen in Textform (§ 126b BGB) durch einen 
Intermediär erstellten Nachweis, der sich auf den Beginn des 16. Mai 2025, 00:00 Uhr, 
(sogenannter Nachweisstichtag) zu beziehen hat. Dieser Nachweis ist in Textform in deutscher 
oder in englischer Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft ebenfalls unter folgender 
Anmeldeadresse spätestens bis zum Ablauf des 30. Mai 2025, 24:00 Uhr, zugehen: 
 
LIMES Schlosskliniken AG 
c/o UBJ. GmbH 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten in der Hauptversammlung 
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, weisen wir auf die 
Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine 
Vereinigung von Aktionären oder einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut) oder andere von  
§ 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen, hin. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte 
Anmeldung gemäß den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, 
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sind in Textform 
zu erteilen. Die Erteilung kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der 
Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft per Post oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse 
erfolgen: 
 
LIMES Schlosskliniken AG 
c/o UBJ. GmbH 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten 
Personen mit der Eintrittskarte zugesendet.  
 
Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die Form 
der Erteilung, ihr Widerruf und der Nachweis von Vollmachten an Intermediäre, 
Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen. Hier 
können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem 
zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der 
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Vollmacht abzustimmen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
in der Hauptversammlung 
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu 
bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und einen Nachweis des 
Anteilsbesitzes erbringen. Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß 
angemeldeten Personen zusammen mit der Eintrittskarte zugesendet. 
 
Ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär 
zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen; auch bei nicht eindeutiger 
Weisung muss sich ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen 
Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dieses kann auch 
elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z. B. die zugesandte Eintrittskarte und das auf 
der Internetseite der Gesellschaft erhältliche Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte 
Datei beispielsweise im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse 
übersendet wird. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens 5. Juni 2025, 15.00 Uhr (Eingangsdatum 
bei der Gesellschaft) an der nachfolgenden Adresse oder E-Mailadresse eingehen:  
 
LIMES Schlosskliniken AG 
c/o UBJ. GmbH 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung 
möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung 
erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in 
der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.  
 
Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und 
Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  
 
Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur 
Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht 
nicht.  
 
 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG  
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen 
anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist 
schriftlich an den Vorstand an die folgende Adresse 
 
LIMES Schlosskliniken AG 
Vorstand – HV 2024 
Kaiser-Wilhelm-Ring 26 
50672 Köln 
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zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens am 12. Mai 2025, 24:00 Uhr, zugehen. 
Jedem neuen Punkt der Tagesordnung muss eine Begründung oder Beschlussvorlage beiliegen. 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 
des Vorstands über das Verlangen halten. 
 
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten 
Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 
127 AktG zur Wahl des Abschlussprüfers sind ausschließlich zu richten an:  
 
LIMES Schlosskliniken AG 
Vorstand – HV 2024 
Kaiser-Wilhelm-Ring 26 
50672 Köln 
F. +49 (0) 221 669 615 99 
E-Mail: p. kaes@limes.care 
 
Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl 
des Abschlussprüfers, gegebenenfalls mit Begründung, wobei Vorschläge von Aktionären zur 
Wahl des Abschlussprüfers keiner Begründung bedürfen, bis mindestens 14 Tage vor der 
Hauptversammlung, also bis zum 22. Mai 2025, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft an der 
vorstehend genannten Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der 
Internetadresse  
 

https://www.limes-schlosskliniken.de/investor-relations/ 
 
unter der Überschrift „Finanzkalender“ veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden 
nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Anträgen werden 
ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.  
 
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und einer etwaigen Begründung kann die 
Gesellschaft absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 AktG vorliegt, 
etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde. Eine etwaige Begründung eines Gegenantrags braucht nicht 
zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  
 
Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG 
auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 AktG 
(Angabe von Namen, ausgeübtem Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Prüfers) enthalten.  
 
Hinweise zum Datenschutz 
Der Schutz der Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für die LIMES 
Schlosskliniken AG einen hohen Stellenwert. Die in der Anmeldung für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung angegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir, um die Ausübung 
der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Alles zum Thema 
Datenschutz bei der LIMES Schlosskliniken AG steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.limes-schlosskliniken.de/datenschutz zur Einsicht und zum Ausdrucken zur 
Verfügung. 
 
Köln, im April 2025 
 
LIMES Schlosskliniken AG 
Der Vorstand 
 


